
gegnet, und ich kann Ihnen nur sagen, ein durchschnittlicher 
DDR-Bürger mit durchschnittlichem DDR-Einkommen hat die 
Möglichkeit, diesen Wohnraum entsprechend diesem Gesetz zu 
erwerben. Ich möchte Ihnen auch sagen, wie. Ich habe mich 
deshalb sowohl mit den Banken, mit den Sparkassen als auch 
mit den Bausparkassen verständigt. Es stehen Finanzierungs
modelle bereit für den sogenannten Mietkauf von Wohnungen, 
die bereits von dem Mieter bewohnt werden. Das heißt, Rand
bedingungen sind momentanes durchschnittliches Einkom
men eines DDR-Bürgers, also ein Familieneinkommen, zwei
tens maximale Belastung des Familieneinkommens von ...

(Dr. Modrow, PDS: Wie hoch ist das angesetzt?)

Das ist angesetzt mit 1 600 Mark netto. Das ist ein statisti
scher Wert, ich habe ihn nicht erfaßt. Zweitens beträgt die ma
ximale Belastung des Familieneinkommens 25%. Drittens: Ich 
zahle ca. 28 Jahre lang dann diese Wohnung ab, aber ich’ habe 
sie in Besitz. Jeder DDR-Bürger wäre in der Lage, diese Woh
nung zu kaufen.

Zweitens aber muß ich dazu sagen: Den Beschluß, diese 
Wohnung zu verkaufen, müßte der Gesellschafter, sprich die 
Kommune, fassen. Da hat ja wieder die Legislative das ent
scheidende Mitspracherecht. Das muß ich so deutlich sagen. 
Wir müssen hier unterscheiden zwischen Wohneigentumsrege- 
lung und zwischen frei finanziertem Wohnungsbau.

(Helm: Es gibt drei weitere Fragen. Bitte.)

Frau Dr. Lucyga  (SPD):

Herr Minister! Wie sieht es mit der Zukunft der Wohnungs
baugenossenschaften aus? Mir wurde gesagt, daß nach der 
Währungsunion zwar die Mittel drastisch geschrumpft sind, 
aber andererseits die Kosten gestiegen sind. Was ist weiter zu 
halten von der einseitig praktizierten Art und Weise, jetzt die 
Schwächsten, nämlich die Genossenschaftler, die jetzt ihre 
Wohnung bekommen würden, nachzubelasten? Das geschieht 
mit tausenderlei Tricks. Derartige Dinge werden zunehmend 
an uns herangetragen.

Dr. Viehweger ,  Minister für Bauwesen, Städtebau und 
Wohnungswirtschaft:

Es wäre mir natürlich lieber konkret. Ich muß Ihnen wider
sprechen. Erstens: Die Wohnungsgenossenschaften haben ge
nau wie die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften im zwei
ten Halbjahr mehr Geld bekommen als sie im ersten Halbjahr 
verbraucht haben. Das kann ich beweisen. Es ist teilweise nicht 
dort angekommen. Und da müssen die Finanzrevisionen in den 
Bezirken und Kreisen einmal nachforschen, wo das Geld 
zweckentfremdet verwendet worden ist.

Zweitens kann ich Sie informieren, vor 14 Tagen habe ich das 
in der Presse bereits getan, daß wir Geld aus meinem Haushalt, 
also aus schon von Ihnen beschlossenen Haushaltsmitteln, für 
die Unterstützung der Preissteigerung bei der Bewirtschaftung 
bereitstellen. Das betrifft die kommunalen, das betrifft die ge
nossenschaftlichen Wohnungen, aber natürlich auch die priva
ten Vermieter. Wie dies funktioniert, habe ich schon bekanntge
geben. Das könnte jederzeit bei mir noch einmal abgefragt wer
den. Ich habe das Material oben. Es sind mehrere Seiten - An
tragstellung und dergleichen mehr. Dafür ist also Geld in Grö
ßenordnungen bereitgestellt worden, ungefähr 300 Mio M für 
dieses zweite Halbjahr, um das deutlich zu sagen.

Drittens: Die Genossenschaften sind nicht benachteiligt. Die
ser Parlament hat beschlossen, den Grund und Boden auch den 
Genossenschaften bereitzustellen, ein sehr guter Beschluß, da
mit die Genossenschaften auch die notwendige Sicherheit ha
ben, über Grund und Boden verfügen zu können. Es gibt eine 
entsprechende Durchführungsbestimmung, die erlassen wor
den ist, die diese preislichen Relationen regelt. Sie nehmen si
cherlich Bezug auf Zeitungsartikel, wo drinstand: Genossen
schaften dürfen jetzt ihren Grund und Boden für 1000 M pro m2 
verkaufen. - Das ist alles Schwindel. Ich muß es so deutlich sa
gen. Die Durchführungsbestimmung regelt den Verkauf zu 
Preisen vor dem 30. 6. Und ich kenne kein Grundstück in der 
DDR, das vor dem 30. 6. 1000 M pro m2 gekostet hätte.

(Frau Dr. Lucyga, SPD: Ich darf das so verstehen,

daß auch die gestiegenen Baukosten von Ihnen fi
nanziell abgesichert werden?)

Nein, die Baukosten nicht. Die Bewirtschaftungskosten habe 
ich gesagt.

(Frau Dr. Lucyga, SPD: Das ist etwas anderes.)

Das Geld für das Bauen kommt doch nicht von diesem Hause 
mehr in Zukunft. Soweit das einen Neubau betrifft, wenn das 
kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsneubau be
trifft, so ist das Geld von der Regierung hier über den Haushalt 
bereitgestellt worden zur Fertigstellung der angefangenen 
Neubauten. Parallel dazu ist Geld bereitgestellt worden über Fi
nanzminister Waigel und unseren Finanzminister für die Bürg
schaften für den ausgereichten Kreditrahmen von 1,86 Mrd. M 
für das III. Quartal. Mehr Geld haben sie mir nicht bewilligt für 
den Neubau. Ich muß das so deutlich sagen.

(Frau Dr. Lucyga, SPD: Also die bereits fertigge
stellten bzw. die ...)

(Stellvertreter der Präsidentin Helm: Ich bitte jetzt 
darum, den Dialog zu beenden.)

Dafür ist das Geld da.

Stellvertreter der Präsidentin He lm:

Bitte, Abgeordnete Albrecht.

Frau Dr. Albrecht  (PDS):

Herr Minister! Ich möchte mal Ihre persönliche Auffassung 
dazu wissen, wie lange dieses Gesetz gelten soll. Es beruft sich 
in großen Teilen auf das Zivilgesetzbuch der DDR, und sicher 
ist Ihnen nach der heutigen Nacht bekannt, wie lange dieses Zi
vilgesetzbuch noch gelten wird.

Dr. Viehweger ,  Minister für Bauwesen, Städtebau und 
Wohnungswirtschaft:

Ich kann Ihnen sagen: Ich habe versucht, das deutlich zu ma
chen mit dieser Sonderregelung für die Schaffung von Woh
nungseigentum bei vorhandenen Mietwohnungen. Dieses 
Wohneigentumsgesetz der Bundesrepublik, an das sich diese 
gesetzliche Regelung natürlich anlehnt und das auch nach dem 
Beitritt gelten wird, ist dafür nicht geschaffen worden, sondern 
es war vorwiegend geschaffen worden für den Neubau von 
Wohnungen. Wir haben jetzt den besonderen Fall, daß sich ber
geweise Anträge von Bürgern häufen, die gern ihre Wohnung 
kaufen möchten, vorwiegend 6- bis 8-Familien-Häuser in Alt
bauten, gerade in Berlin sehr verbreitet, entweder als genos
senschaftliche Form oder als Eigentumswohnung. Ich glaube, 
Sie als Parlament sollten noch in der kurzen Zeit die rechtli
chen Voraussetzungen dafür schaffen - ich sage es mal ganz 
egoistisch - für die DDR-Bürger in ihren Wohnungen, weil es 
dafür keine Verordnungen in bundesrepublikanischem Recht 
gibt.

(Zuruf)

Ja, da gebe ich Ihnen recht, bin ich, stehe ich dazu.

Stellvertreter der Präsidentin He lm:

Eine letzte Frage, Herr Abgeordneter Demloff.

Demlof f  (PDS):

Herr Minister! Ich habe einige Fragen zusammengebündelt. 
Wir haben in den letzten Jahren 4700 Wohnungen für Rollstuhl
fahrer gebaut. Wir haben in der DDR über 50000 Rollstuhlfah
rer. Wohnungen für Schwerstgeschädigte - das ist ein ganz 
großes Problem. Welche Überlegungen gibt es in Ihrem Mini
sterium, um zu garantieren, daß 1. der Wohnbedarf von 
Schwerstbehinderten, der vorwiegend Parterrezonen bean
sprucht, die aber den höchsten Gewinn auf der Grundlage von 
Gewerberäumen ergeben, den Bedarf von Schwerbehinderten, 
die einen größeren Wohnraumbedarf haben als Normalbürger, 
beispielsweise Blinde brauchen mehr Fläche, Rollstuhlfahrer 
ebenfalls, aber andererseits gibt es eine wachsende Tendenz 
von Bewohnern, Menschen, die nicht immer sehr hübsch anzu
sehen sind, in ihrem Wohnbereich aufzunehmen. Welche Über-
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